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Anlage 2 
Rf. II/Btm 

Stand: 16. September 2020 

Synopse zur 
Änderung der Satzung für das Kommunalunternehmen „Klinikum Fürth“ 

Die Änderungsvorschläge sind mittels roter Kursivschrift/Streichungen kenntlich gemacht. 
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Auf Grund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Gemein-
deordnung für den  
Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 erlässt die Stadt Fürth folgende Satzung: 
 

Auf Grund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Gemein-
deordnung für den  
Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 erlässt die Stadt Fürth folgende Satzung: 
 

 

§ 1 
Rechtsform, Name und Sitz 

(1) Das Klinikum Fürth ist ein selbständiges Unterneh-
men in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts (Kommunalunternehmen). 

(2) Das Kommunalunternehmen führt den Namen „Klini-
kum Fürth“ mit dem Zusatz „Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Fürth“. Es tritt unter diesem Namen 
im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. 

(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in Fürth. 
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§ 2 
Gegenstand des Kommunalunternehmens 

(1) Das Kommunalunternehmen verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Zweck des Kommunalunternehmens ist 
die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens 
und der Berufsbildung. Der Satzungszweck wird ver-
wirklicht insbesondere durch die Vorhaltung und den 
Betrieb des Klinikums Fürth nach § 67 der Abgaben-
ordnung einschließlich der dazugehörigen Ausbil-
dungsstätten. Das Kommunalunternehmen versorgt 
die Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im 
Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Kranken-
hausplan des Freistaates Bayern. Ferner versorgt 
das Kommunalunternehmen die Bevölkerung sowohl 
mit ambulanten Gesundheitsleistungen, als auch mit 
Leistungen der Pflege, Rehabilitation und Prävention. 
Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klini-
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kum Fürth an der klinisch-praktischen Ausbildung der 
Studentinnen und Studenten teil. 

(1a) Zu den Ausbildungsstätten nach Abs. 1 Satz 3 gehö-
ren insbesondere die erforderlichen Berufsfachschu-
len als eigene Aufgabe. Das Kommunalunternehmen 
ist gem. Art. 89 Abs. 2 Satz 3 BayGO insoweit be-
rechtigt, die hierfür notwendigen Satzungen, insbe-
sondere solche gem. Art. 27 Abs. 2 Satz 1 BayEUG, 
zu erlassen. 

(2) Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, alle Ge-
schäfte und sonstigen Maßnahmen vorzunehmen, 
die dem Zweck des Unternehmens, einschließlich 
damit verbundener Nebeneinrichtungen und Neben-
betriebe, dienen. 

(3) Wenn es dem Unternehmenszweck dient, kann das 
Kommunalunternehmen andere Unternehmen errich-
ten oder sich an solchen beteiligen, soweit die Haf-
tung des Kommunalunternehmens auf einen be-
stimmten Betrag begrenzt und ein angemessener 
Einfluss des Kommunalunternehmens sicher gestellt 
ist. 

(4) Auf das Kommunalunternehmen gingen mit Wirkung 
zum 01.01.2001 im Wege der Gesamtrechtsnachfol-
ge alle Vermögenswerte, Rechte und Pflichten, alle 
bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermö-
gensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Be-
trieb des Klinikums zusammenhängen, über. Von der 
Gesamtrechtsnachfolge nicht erfasst waren die zum 
Klinikum Fürth gehörenden Grundstücke, Gebäude 
und grundstücksgleichen Rechte; sie gingen mit Wir-
kung vom 01.01.2011 durch den Vertrag über den 
Verkauf und die Übertragung des sog. Sonderver-
mögens Klinikum Fürth auf das Kommunalunterneh-
men über. 
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§ 3 
Gemeinnützigkeit 

(1) Das Kommunalunternehmen ist selbstlos tätig; es 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 

(2) Mittel des Kommunalunternehmens dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Stadt Fürth als Anstalts- und Gewährträgerin darf 
keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Kommunalunternehmens 
erhalten. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Kommunalunternehmens fremd sind, o-
der durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Kommunalunter-
nehmens oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-
cke fällt das Vermögen des Kommunalunterneh-
mens, 
1. an die Stadt Fürth, die es unmittelbar und aus-

schließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu 
verwenden hat, oder, mit Zustimmung der Stadt 
Fürth, 

2. an eine andere juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder eine andere steuerbegünstig-
te Körperschaft zwecks Verwendung für die 
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. 
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§ 4 
Stammkapital, Geschäftsjahr und Dauer des Unter-

nehmens 
(1) Das Stammkapital des Kommunalunternehmens be-

trägt 3.203.474,88 Euro (in Worten: drei Millionen 
zweihundertdrei tausend vierhundert vierundsiebzig 
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Euro und achtundachtzig Cent). 
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(3) Die Umwandlung des Kommunalunternehmens er-

folgt mit Wirkung zum 01.01.2001. Der Bestand des 
Kommunalunternehmens ist zeitlich nicht beschränkt. 
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§ 5 

Organe 
Organe des Kommunalunternehmens sind: 
- der Verwaltungsrat (§ 6 bis 8) 
- der Vorstand (§ 9) 
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§ 6 
Verwaltungsrat 

(1) Dem Verwaltungsrat gehören 11 Mitglieder an: 
- der Oberbürgermeister der Stadt Fürth als Vor-

sitzender 
- 10 vom Stadtrat aus seiner Mitte zu bestellende 

Mitglieder 
Der Verwaltungsrat kann um 2 weitere Mitglieder er-
gänzt werden, sofern diese über besondere Kennt-
nisse und/oder Erfahrungen im Finanz- oder Kran-
kenhauswesen verfügen; diese weiteren Mitglieder 
werden auf Vorschlag des Oberbürgermeisters vom 
Stadtrat bestellt. 
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Absatz 1: 
Die Stellvertretung des Verwaltungs-
ratsvorsitzenden ist bisher nicht expli-
zit geregelt. Die neuen Sätze 3 und 4 
bewirken dies. 
In der gegenwärtigen Zusammenset-
zung des Verwaltungsrates obläge die 
Vorsitzvertretung dem Bürgermeister. 
Wäre auch der Bürgermeister verhin-
dert, müsste der Verwaltungsrat für 
diese Sitzung die Stellvertretung des 
Vorsitzenden wählen. 
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(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates, mit Ausnahme 
des Vorsitzenden, werden vom Stadtrat für 6 Jahre 
bestellt. 

(3) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates 
die dem Stadtrat angehören, endet mit dem Ende der 
Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem 
Stadtrat oder bei berufsmäßigen Stadtratsmitgliedern 
mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates üben ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. 
 
Mitglieder des Verwaltungsrates können nicht sein: 
1. Beamte und hauptberufliche Angestellte des 

Kommunalunternehmens, 
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von ju-

ristischen Personen oder sonstigen Organisatio-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts, an 
denen das Kommunalunternehmen mit mehr als 
50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimm-
recht genügt, 

3. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbe-
hörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht 
über das Kommunalunternehmen befasst sind. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben über alle 
vertraulichen Angaben und Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse des Unternehmens Verschwiegenheit 
zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch nach ihrem 
Ausscheiden fort; sie gilt nicht gegenüber den Orga-
nen der Stadt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates 
sind berechtigt, Angelegenheiten, die insbesondere 
nach § 7 Abs. 6 Gegenstand von unternehmensbe-
zogenen Abstimmungen im Stadtrat sein können, in 
ihren Fraktionen zu erörtern, sofern an diesen Erörte-
rungen ausschließlich Mitglieder des Stadtrates teil-
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nehmen. 
(5) Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat für jede Sit-

zung, an der es teilnimmt, Anspruch auf eine ange-
messene Entschädigung. Über die Höhe entscheidet 
der Stadtrat. Diese Beschlüsse gelten bis zu ihrer 
Aufhebung oder Änderung. Im Übrigen haben die 
Mitglieder des Verwaltungsrates Anspruch auf den 
Ersatz der ihnen bei der Erfüllung ihres Amtes ent-
standenen angemessenen Reisekosten nach sinn-
gemäßer Maßgabe des BayRKG und sonstiger barer 
Auslagen. 
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§ 7 

Zuständigkeit des Verwaltungsrates 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung 

des Vorstandes. 
(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand 

über alle Angelegenheiten des Kommunalunterneh-
mens Berichterstattung verlangen. 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 
1. wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges 

des Klinikums Fürth, soweit diese Auswirkungen 
auf den Krankenhausplan des Freistaates Bay-
ern haben; 

2. Feststellung des Wirtschaftsplanes einschließ-
lich Stellenplan und der fünfjährigen Finanzpla-
nung sowie etwaige Nachträge und Korrekturen 
hierzu; 

3. Feststellung des Jahresabschlusses, Verwen-
dung des Ergebnisses nach Maßgabe von § 3 
Abs. 2 sowie Entlastung des Vorstandes; 

4. Bestellung und Abberufung des Vorstandes; 
5. Abschluss, Änderung und Beendigung des An-

stellungsvertrages (samt einer etwaigen Pensi-
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onszusage des Kommunalunternehmens) mit 
dem Vorstand; 

6. Bestellung des Abschlussprüfers; 
7. Beteiligung des Kommunalunternehmens an 

anderen Unternehmen sowie deren Veräuße-
rung; 

8. Abschluss, Änderung und Beendigung von Un-
ternehmensverträgen; 

9. die zu beachtende Public Corporate Gover-
nance; 

9a. Erlass von Satzungen nach § 2 Abs. 1a; 
10. Festsetzung allgemein geltender Tarife und Ent-

gelte für die Leistungsnehmer, einschließlich all-
gemeiner Vertragsbedingungen; 

11. Erlass einer Geschäftsordnung für die Leitung 
des Klinikums; 

12. Erteilung und Widerruf von Prokuren. 
Der Vorstand hat außerdem die Ermächtigung des 
Verwaltungsrates einzuholen, sofern er bei verbun-
denen Unternehmen im Sinn von § 15 AktG an Ent-
scheidungen der in Satz 1 bezeichneten Art durch 
Stimmabgabe, Weisung oder in anderer Form mit-
wirkt 

(4) Die nachstehend aufgeführten Geschäfte darf der 
Vorstand im Innenverhältnis nur mit vorheriger Zu-
stimmung des Verwaltungsrates vornehmen: 
1. Investitionen, deren Ausgaben eine vom Verwal-

tungsrat festzulegende Grenze übersteigen; 
2. sofern im Einzelfall die vom Verwaltungsrat für 

diese Geschäfte festzulegenden Grenzen (Zeit-
dauer, Wert) überschritten werden, bezüglich 
a) Aufnahme von Darlehen sowie Abschluss 

sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Auf-
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dauer, Wert) überschritten werden, bezüglich 
a) Aufnahme von Darlehen sowie Abschluss 

sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Auf-
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nahme von Darlehen wirtschaftlich gleich-
kommen, 

b) Übernahme von Bürgschaften, Garantien, 
Gewährleistungen oder ähnlichen Haftun-
gen, 

c) Gewährung von Darlehen, 
d) Abschluss, Änderung und Beendigung von 

Miet- und Pachtverträgen, 
e) Abschluss, Änderung und Beendigung von 

sonstigen Verträgen, soweit die damit ver-
bundenen einmaligen oder wiederkehren-
den Belastungen eine vom Verwaltungsrat 
hierfür festgelegte, absolute Wertgrenze 
übersteigen; 

3. Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundeigentum und grundstücksgleichen Rech-
ten; 

4. Abschluss, Änderung und Beendigung von An-
stellungsverträgen mit den leitenden Ärzten und 
der Pflegedirektion; 

5. Übernahme von nicht den Vorstand betreffen-
den Pensionsverpflichtungen sowie Abfindungen 
bei Dienstbeendigung, sofern diese drei Brutto-
monatsgehälter übersteigen; 
 

6. Maßnahmen der Tarifbindung oder Tarifgestal-
tung sowie allgemeine Vergütungs- und Sozial-
regelungen, insbesondere Bildung von Unter-
stützungsfonds für regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen, auch in Form von Versicherungsab-
schlüssen, außerordentliche Zuwendungen je-
der Art an die Belegschaft, Gratifikationen, au-
ßerdem die Festlegung von Richtlinien für die 
Gewährung von Reise- und Umzugskostenver-
gütungen, von Trennungsgeld und für die Be-

nahme von Darlehen wirtschaftlich gleich-
kommen, 

b) Übernahme von Bürgschaften, Garantien, 
Gewährleistungen oder ähnlichen Haftun-
gen, 

c) Gewährung von Darlehen, 
d) Abschluss, Änderung und Beendigung von 

Miet- und Pachtverträgen, 
e) Abschluss, Änderung und Beendigung von 

sonstigen Verträgen, soweit die damit ver-
bundenen einmaligen oder wiederkehren-
den Belastungen eine vom Verwaltungsrat 
hierfür festgelegte, absolute Wertgrenze 
übersteigen; 

3. Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundeigentum und grundstücksgleichen Rech-
ten; 

4. Abschluss, Änderung und Beendigung von An-
stellungsverträgen mit den leitenden Ärzten und 
der Pflegedirektion; 

5. Übernahme von nicht den Vorstand betreffen-
den Pensionsverpflichtungen sowie Abfindungen 
bei Dienstbeendigung, sofern diese drei Brutto-
monatsgehälter übersteigen; 
 

6. Maßnahmen der Tarifbindung oder Tarifgestal-
tung sowie allgemeine Vergütungs- und Sozial-
regelungen, insbesondere Bildung von Unter-
stützungsfonds für regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen, auch in Form von Versicherungsab-
schlüssen, außerordentliche Zuwendungen je-
der Art an die Belegschaft, Gratifikationen, au-
ßerdem die Festlegung von Richtlinien für die 
Gewährung von Reise- und Umzugskostenver-
gütungen, von Trennungsgeld und für die Be-
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nutzung von Kraftfahrzeugen; 
7. Einleitung von Rechtsstreitigkeiten von beson-

derer Bedeutung sowie die Einlegung von 
Rechtsmitteln in diesen Fällen, Abschluss von 
Vergleichen und der Erlass von Forderungen, 
sofern der durch Vergleich gewährte Nachlass 
oder der Nennwert erlassener Forderungen ei-
nen vom Verwaltungsrat festzulegenden Betrag 
übersteigt; 

8. wesentliche Geschäfte des Kommunalunter-
nehmens mit dem Vorstand sowie ihm nahe 
stehenden Personen oder Unternehmen, soweit 
das Kommunalunternehmen in diesen Fällen 
nicht ohnehin durch den Vorsitzenden des Ver-
waltungsrates vertreten wird. 

Der Vorstand hat außerdem die Zustimmung des 
Verwaltungsrates einzuholen, sofern er bei verbun-
denen Unternehmen im Sinn von § 15 AktG, in de-
nen kein Aufsichtsrat besteht, an Geschäften der in 
Satz 1 bezeichneten Art durch Stimmabgabe, Wei-
sung oder in anderer Form mitwirkt. Der Verwal-
tungsrat kann weitere Geschäfte von seiner Zustim-
mung abhängig machen. Der Verwaltungsrat kann 
widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten 
Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, 
dass das einzelne Geschäft bestimmten Bedingun-
gen genügt, im Voraus erteilen, soweit er selbst den 
Zustimmungsvorbehalt errichtet hat. 

(5) Andere, in Abs. 3 und 4 nicht aufgeführte Maßnah-
men bedürfen stets der Zustimmung des Verwal-
tungsrates, sofern die diesen Maßnahmen zugrunde-
liegenden Angelegenheiten zu einer wesentlichen 
Veränderung der Geschäftstätigkeit oder zu einer 
bedeutsamen Veränderung der Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage oder der Risikostruktur des Kom-
munalunternehmens führen können. 

(6) Im Fall des Abs. 3 Satz 1 Nr. 9a unterliegen die Mit-

nutzung von Kraftfahrzeugen; 
7. Einleitung von Rechtsstreitigkeiten von beson-

derer Bedeutung sowie die Einlegung von 
Rechtsmitteln in diesen Fällen, Abschluss von 
Vergleichen und der Erlass von Forderungen, 
sofern der durch Vergleich gewährte Nachlass 
oder der Nennwert erlassener Forderungen ei-
nen vom Verwaltungsrat festzulegenden Betrag 
übersteigt; 

8. wesentliche Geschäfte des Kommunalunter-
nehmens mit dem Vorstand sowie ihm nahe 
stehenden Personen oder Unternehmen, soweit 
das Kommunalunternehmen in diesen Fällen 
nicht ohnehin durch den Vorsitzenden des Ver-
waltungsrates vertreten wird. 

Der Vorstand hat außerdem die Zustimmung des 
Verwaltungsrates einzuholen, sofern er bei verbun-
denen Unternehmen im Sinn von § 15 AktG, in de-
nen kein Aufsichtsrat besteht, an Geschäften der in 
Satz 1 bezeichneten Art durch Stimmabgabe, Wei-
sung oder in anderer Form mitwirkt. Der Verwal-
tungsrat kann weitere Geschäfte von seiner Zustim-
mung abhängig machen. Der Verwaltungsrat kann 
widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten 
Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, 
dass das einzelne Geschäft bestimmten Bedingun-
gen genügt, im Voraus erteilen, soweit er selbst den 
Zustimmungsvorbehalt errichtet hat. 

(5) Andere, in Abs. 3 und 4 nicht aufgeführte Maßnah-
men bedürfen stets der Zustimmung des Verwal-
tungsrates, sofern die diesen Maßnahmen zugrunde-
liegenden Angelegenheiten zu einer wesentlichen 
Veränderung der Geschäftstätigkeit oder zu einer 
bedeutsamen Veränderung der Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage oder der Risikostruktur des Kom-
munalunternehmens führen können. 

(6) Im Fall des Abs. 3 Satz 1 Nr. 9a unterliegen die Mit-
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glieder des Verwaltungsrates den Weisungen des 
Stadtrates. In den in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 9 in Ver-
bindung mit Satz 2 sowie in den in Abs. 5 genannten 
Fällen kann der Stadtrat den Mitgliedern des Verwal-
tungsrates Weisungen erteilen. Hierfür hat der Vor-
stand die Stadt Fürth möglichst frühzeitig zu unter-
richten und ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 

 

glieder des Verwaltungsrates den Weisungen des 
Stadtrates. In den in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 9 in Ver-
bindung mit Satz 2 sowie in den in Abs. 5 genannten 
Fällen kann der Stadtrat den Mitgliedern des Verwal-
tungsrates Weisungen erteilen. Hierfür hat der Vor-
stand die Stadt Fürth möglichst frühzeitig zu unter-
richten und ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 

 
§ 8 

Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrates 
 

(1) Der Verwaltungsrat wird durch seinen Vor-
sitzenden unter Bereitstellung der Tagesordnung in 
elektronischer Form über das Stadtratsinformations-
system der Stadt Fürth einberufen. Bei anhaltenden 
technischen Problemen erfolgt die Einladung im Ein-
zelfall in schriftlicher Form. Mitglieder des Verwal-
tungsrates, die nach § 6 Abs. 1 Satz 2 bestellt sind, 
werden schriftlich geladen. Der Tagesordnung sind 
alle Unterlagen beizufügen, die für die Behandlung 
und Beschlussfassung in der Sitzung sachdienlich 
sind, insbesondere Beschlussvorlagen. Soweit Unter-
lagen nach Satz 4 dem Vorsitzenden erst nach Ver-
sendung der Tagesordnung bekannt werden, sind sie 
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unverzüglich 
zur Verfügung zu stellen. Tischvorlagen, die im Zu-
sammenhang mit Beschlussvorlagen stehen, sind auf 
das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die 
Ladungsfrist beträgt 4 Tage; der Sitzungstag und der 
Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Be-
rechnung der Frist nicht mitgerechnet. Bei Ladung in 
elektronischer Form gilt die Ladung mit dem auf die 
Bereitstellung und Benachrichtigung folgenden Tag 
als zugegangen. In dringenden Fällen kann der Vor-
sitzende die Frist abkürzen. 

(2) Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden nach Be-
darf, mindestens viermal jährlich, einberufen. Er 

§ 8 
Einberufung, Sitzungen und Beschlüsse des Verwal-

tungsrates 
(1) Der Verwaltungsrat wird durch seinen Vorsitzenden 

unter Bereitstellung der Tagesordnung in elektroni-
scher Form über das Stadtratsinformationssystem 
der Stadt Fürth einberufen. Bei anhaltenden techni-
schen Problemen erfolgt die Einladung im Einzelfall 
in schriftlicher Form. Mitglieder des Verwaltungsra-
tes, die nach § 6 Abs. 1 Satz 2 bestellt sind, werden 
schriftlich geladen. Der Tagesordnung sind alle Un-
terlagen beizufügen, die für die Behandlung und Be-
schlussfassung in der Sitzung sachdienlich sind, ins-
besondere Beschlussvorlagen. Soweit Unterlagen 
nach Satz 4 dem Vorsitzenden erst nach Versendung 
der Tagesordnung bekannt werden, sind sie allen 
Mitgliedern des Verwaltungsrates unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. Tischvorlagen, die im Zusam-
menhang mit Beschlussvorlagen stehen, sind auf das 
unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die La-
dungsfrist beträgt 4 Tage; der Sitzungstag und der 
Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Be-
rechnung der Frist nicht mitgerechnet. Bei Ladung in 
elektronischer Form gilt die Ladung mit dem auf die 
Bereitstellung und Benachrichtigung folgenden Tag 
als zugegangen. In dringenden Fällen kann der Vor-
sitzende die Frist abkürzen. 

(2) Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden nach Be-
darf, mindestens viermal jährlich, einberu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absatz 2: 
Mit dem neuen Satz 1 (samt redaktio-
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muss außerdem einberufen werden, wenn es min-
destens ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsra-
tes unter Angabe der Beratungsgegenstände bean-
tragt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fen.Sitzungen des Verwaltungsrates müssen mindes-
tens viermal jährlich abgehalten werden. Er Der Ver-
waltungsrat muss außerdem einberufen werden, 
wenn es mindestens ein Drittel der Mitglieder des 
Verwaltungsrates unter Angabe der Beratungsge-
genstände beantragt. Die Sitzungen finden in der 
Regel am Sitz des Kommunalunternehmens statt; die 
Abhaltung an einem anderen Ort ist möglich. Sitzun-
gen können nach Maßgabe von Abs. 2a auch im 
Modus einer Videokonferenz oder gemischt als Prä-
senzsitzung und Videokonferenz abgehalten werden. 
Mit der Einberufung sind der Ort bzw. Modus der Sit-
zung mitzuteilen. 

(2a) Verwaltungsratsmitglieder können mittels Videokon-
ferenz an Sitzungen teilnehmen, wenn 
1. kein Öffentlichkeitserfordernis gem. § 2 Abs. 4 

KUV vorliegt, 
2. audiovisuelle Technik genutzt wird, die hierfür 

durch das Kommunalunternehmen freigegeben 
ist, und 

3. geeignete organisatorische Maßnahmen getrof-
fen sind, die sicherstellen, dass Dritte vom Inhalt 
der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 

Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Der Vorsitzende 
stellt vor Beginn der Sitzung die zugeschalteten Ver-
waltungsratsmitglieder fest und trägt diese in die Lis-
te der Teilnehmenden ein. Für ein Verwaltungsrats-
mitglied, das nicht während der gesamten Sitzung 
zugeschaltet ist, findet Satz 3 mit der Maßgabe An-
wendung, dass der Vorsitzende in der Liste der Teil-
nehmenden vermerkt, ab welchem Zeitpunkt dieses 
Verwaltungsratsmitglied zugeschaltet bzw. nicht 
mehr zugeschaltet ist. Der Verwaltungsrat kann wei-
tere Festlegungen zur Abhaltung von Sitzungen mit-
tels (gemischter) Videokonferenz treffen; er ent-
scheidet hierüber durch Beschluss. 

neller Anpassung in Satz 2) sowie den 
angefügten Sätzen 3 bis 5 werden 
Videokonferenzen als Sitzungsmodus 
des Verwaltungsrates zugelassen. Die 
Präsenzsitzung sollte aber die Regel 
bleiben (vgl. Hüffer/Koch, Aktienge-
setz, 11. Aufl., § 110 AktG Rdnr. 11 
m.w.N.). 
 
 
 

Absatz 2a (neu eingefügt): 

Das in Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie in den 
Sätzen 2 und 3 Geregelte orientiert 
sich an ausgewählten Inhalten des 
neuen § 37 Abs. 3 des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes (BPersVG), 
jedoch hier für das Kommunalunter-
nehmen auf Videokonferenzen be-
schränkt. 
Ergänzend berücksichtigt Abs. 4a in 
Satz 4, dass ein Verwaltungsratsmit-
glied ggf. verspätet zur Sitzung (bzw. 
Videokonferenz) kommt oder diese 
vor deren Ende verlässt. 
Bezogen auf Satz 5 wäre bspw. fol-
gende ergänzende Beschlussfassung 
ratsam. „Jedes Verwaltungsratsmit-
glied ist außerdem verpflichtet, die 
Vertraulichkeit der Verwaltungsratssit-
zungen bei seiner Teilnahme an Sit-
zungen mittels Videokonferenz si-
cherzustellen. Dies gilt für jeden Ort, 
von dem aus sich das Verwaltungs-
ratsmitglied mittels Videokonferenz 
zuschaltet.“ Das leitet sich zwar be-
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(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet. 

(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene 
Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss ge-
fasst werden, wenn 
 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwal-

tungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates an-
wesend sind und kein Mitglied der Behandlung 
widerspricht. 

(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammenge-
rufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einla-
dung muss auf diese Folge hingewiesen werden. 
 

(6) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden, vor-
behaltlich § 9 Abs. 2 Satz 3, mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-
schlaggebend. 

(7) Der Vorstand ist verpflichtet, an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates teilzunehmen, der Verwaltungsrat 
kann den Vorstand vor der Teilnahme zu bestimmten 
Beratungspunkten, insbesondere bei persönlicher 
Beteiligung des Vorstandes, ausschließen. Der Vor-
stand hat ein selbständiges Antrags- und Rederecht. 
Für die Anträge des Vorstandes gilt Abs. 4 entspre-
chend. 
 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet. 

(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend an der Sitzung 
teilnimmt und stimmberechtigt ist. Über andere als in 
der Einladung angegebene Beratungsgegenstände 
darf in der Sitzung nur dann Beschluss gefasst wer-
den, wenn 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwal-

tungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates an-
wesend sindteilnehmen und kein Mitglied der 
Behandlung widerspricht. 

(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammenge-
rufeneinberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen Teilnehmenden beschlussfähig. 
Bei der zweiten Einladung muss auf diese Folge hin-
gewiesen werden. 

(6) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden, vor-
behaltlich § 9 Abs. 2 Satz 3, mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-
schlaggebend. 

(7) Der Vorstand ist verpflichtet, an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates teilzunehmen, der Verwaltungsrat 
kann den Vorstand vor von der Teilnahme zu be-
stimmten Beratungspunkten, insbesondere bei per-
sönlicher Beteiligung des Vorstandes, ausschließen. 
Der Vorstand hat ein selbständiges Antrags- und Re-
derecht. Für die Anträge des Vorstandes gilt Abs. 4 
Satz 2 entsprechend. 
 

reits aus § 6 Abs. 4 Satz 1 ab, sollte 
aber mittels Beschluss nochmals ver-
deutlicht werden. 
 
Absatz 4: 
Die Änderungen dienen der Klarstel-
lung. 
 
 
 
 
 
 

Absatz 5: 
Die Änderungen dienen der Klarstel-
lung. 
 
 
 
 
 

 

Absatz 7: 
Die Änderungen sind redaktioneller 
Art. 
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(8) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates zu unterzeichnen und dem 
Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Geneh-
migung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind nicht öf-
fentlich, der Vorsitzende kann dazu weitere Personen 
als Sachverständige und zur Beratung einladen. Un-
berührt bleibt die Öffentlichkeit der Sitzungen des 
Verwaltungsrates gem. § 2 Abs. 4 KUV. 

 

(8) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
zu fertigen. In der Niederschrift sind der Ort bzw. 
Modus und der Tag der Sitzung, die Teilnehmenden, 
die Gegenstände der Tagesordnung und die Be-
schlüsse des Verwaltungsrates anzugeben. Die Nie-
derschrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
zu unterzeichnen und dem Verwaltungsrat in der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

(8a) Sofern kein Öffentlichkeitserfordernis gem. § 2 Abs. 4 
KUV vorliegt, sind auch schriftliche Beschlussfassun-
gen oder telekommunikative Beschlussfassungen in 
Textform des Verwaltungsrates zulässig (Umlaufver-
fahren); weitere Voraussetzung hierfür ist, dass kein 
Mitglied des Verwaltungsrates innerhalb von 7 Tagen 
diesem Verfahren widerspricht. Umlaufbeschlüsse 
sind schriftlich festzuhalten und der Niederschrift über 
die nächste Verwaltungsratssitzung als Anlage beizu-
fügen. 

(9) Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind nicht öf-
fentlich, der Vorsitzende kann dazu weitere Personen 
als Sachverständige und zur Beratung einladen. Die 
in Satz 1 genannten Personen können auch mittels 
Videokonferenz teilnehmen; Abs. 2a findet hierfür 
sinngemäße Anwendung. Unberührt bleibt die Öffent-
lichkeit der Sitzungen des Verwaltungsrates gem. § 2 
Abs. 4 KUV. 

 

Absatz 8: 
Der neu eingefügte Satz 2 dient der 
Klarstellung. 
 
 
 

Absatz 8a (neu eingefügt): 
Auch Umlaufbeschlüsse sollen zu-
künftig möglich sein. 
 
 
 
 
 

Absatz 9: 
Der neu eingefügte Satz 2 steht wie-
derum im Kontext der Zulassung von 
Verwaltungsratssitzungen im Modus 
der (gemischten) Videokonferenz. 
 
 

§ 9 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einer Person. 
(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer 

von höchstens 5 Jahren bestellt. Eine erneute Bestel-
lung ist zulässig. Eine Abberufung des Vorstandes 
aus wichtigem Grund bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen; ein solcher 
Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung, Un-

§ 9 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einer Person. 
(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer 

von höchstens 5 Jahren bestellt. Eine erneute Bestel-
lung ist zulässig. Eine Abberufung des Vorstandes 
aus wichtigem Grund bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen; ein solcher 
Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung, Un-
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fähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung 
oder Vertrauensentzug durch den Verwaltungsrat, es 
sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachli-
chen Gründen entzogen worden ist. 

(3) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen ei-
genverantwortlich nach Maßgabe der Gesetze, die-
ser Unternehmenssatzung und der vom Verwaltungs-
rat zu erlassenden Geschäftsordnung für die Leitung 
des Klinikums. 

(4) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wich-
tigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten und auf 
Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angele-
genheiten des Kommunalunternehmens Auskunft zu 
geben. 

(5) Geschäfte, die in die Zuständigkeit des Verwaltungs-
rates fallen, dürfen erst nach einer, durch dieses Or-
gan erteilten Zustimmung durchgeführt werden. Aus-
nahmsweise kann der Vorsitzende des Verwaltungs-
rates den Vorstand zum Abschluss eines Geschäf-
tes, das nach der Unternehmenssatzung der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates bedarf, ermächtigen, 
wenn das Geschäft keinen Aufschub duldet und ein 
rechtzeitiger Beschluss des Verwaltungsrates nicht 
herbeigeführt werden kann. Derart durchgeführte 
Geschäfte müssen dem Verwaltungsrat in seiner 
nächsten Sitzung bekannt gegeben werden. 
 
 
 
 
 

(6) Der Vorstand ist dem Kommunalunternehmen ge-
genüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhal-
ten, die ihm hinsichtlich der Ausübung und des Um-
fanges seiner Geschäftsführungsbefugnis durch die 
Unternehmenssatzung, die Geschäftsordnung für die 
Leitung des Klinikums und den Anstellungsvertrag 

fähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung 
oder Vertrauensentzug durch den Verwaltungsrat, es 
sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachli-
chen Gründen entzogen worden ist. 

(3) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen ei-
genverantwortlich nach Maßgabe der Gesetze, die-
ser Unternehmenssatzung und der vom Verwaltungs-
rat zu erlassenden Geschäftsordnung für die Leitung 
des Klinikums. 

(4) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wich-
tigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten und auf 
Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angele-
genheiten des Kommunalunternehmens Auskunft zu 
geben. 

(5) Geschäfte, die in die Zuständigkeit des Verwaltungs-
rates fallen, dürfen erst nach einer, durch dieses Or-
gan erteilten Zustimmung durchgeführt werden. Aus-
nahmsweise kann der Vorsitzende des Verwaltungs-
rates den Vorstand zum Abschluss eines Geschäf-
tes, das nach der Unternehmenssatzung der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates bedarf, ermächtigen, 
wenn das Geschäft keinen Aufschub duldet und ein 
rechtzeitiger Beschluss des Verwaltungsrates nicht 
herbeigeführt werden kann. In eiligen Fällen, in de-
nen die Zustimmung des gesamten Verwaltungsrates 
nicht ohne erhebliche Nachteile für das Kommunal-
unternehmen abgewartet werden kann, entscheidet 
der Vorsitzende über die Zustimmung. Derart durch-
geführte Geschäfte Nach Satz 2 getroffene Entschei-
dungen müssen dem Verwaltungsrat in seiner nächs-
ten Sitzung bekannt gegeben werden. 

(6) Der Vorstand ist dem Kommunalunternehmen ge-
genüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhal-
ten, die ihm hinsichtlich der Ausübung und des Um-
fanges seiner Geschäftsführungsbefugnis durch die 
Unternehmenssatzung, die Geschäftsordnung für die 
Leitung des Klinikums und den Anstellungsvertrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absatz 5: 
Redaktionelle Änderung in Satz 1. 
Die Neufassung von Satz 2 erhöht die 
Hürde für Eilentscheidungen um das 
Erfordernis, dass mit der Eilentschei-
dung erhebliche Nachteile für das 
Kommunalunternehmen abgewendet 
werden. 
Die Änderungen in Satz 3 sind redak-
tioneller Art. 
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auferlegt werden. 
(7) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat vierteljährlich 

Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermö-
gens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzulegen. Des 
weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu un-
terrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgspla-
nes erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehr-
aufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus 
Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Stadt Fürth haben können, sind die 
Stadt und der Verwaltungsrat unverzüglich zu unter-
richten. 

(8) Das Kommunalunternehmen wird dem Vorstand ge-
genüber durch den Verwaltungsratsvorsitzenden ge-
richtlich und außergerichtlich vertreten. 

 

auferlegt werden. 
(7) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat vierteljährlich 

Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermö-
gens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzulegen. Des 
weiteren Weiteren hat der Vorstand den Verwal-
tungsrat zu unterrichten, wenn bei der Ausführung 
des Erfolgsplanes erfolgsgefährdende Mindererträge 
oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind dar-
über hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen 
auf den Haushalt der Stadt Fürth haben können, sind 
die Stadt und der Verwaltungsrat unverzüglich zu un-
terrichten. 

(8) Das Kommunalunternehmen wird dem Vorstand ge-
genüber durch den Verwaltungsratsvorsitzenden ge-
richtlich und außergerichtlich vertreten. 

 

Absatz 7: 
Redaktionelle Änderung. 

 
 
 

§ 10 
Gesetzliche Vertretung, Schriftform 

(1) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen 
nach außen. Ist noch kein Vorstand vorhanden oder 
der Vorstand handlungsunfähig, vertritt der Verwal-
tungsratsvorsitzende das Kommunalunternehmen. 

(2) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform; 
soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende Ge-
schäfte des täglichen Lebens handelt, die finanziell 
von unerheblicher Bedeutung sind. 

 

§ 10 
Gesetzliche Vertretung, Schriftform 

(1) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen 
nach außen. Ist noch kein Vorstand vorhanden oder 
der Vorstand handlungsunfähig, vertritt der Verwal-
tungsratsvorsitzende das Kommunalunternehmen. 

(2) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform; 
soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende Ge-
schäfte des täglichen Lebens handelt, die finanziell 
von unerheblicher Bedeutung sind. 

 

 

§ 11 
Arbeitnehmer 

(1) Das Kommunalunternehmen übernimmt die Ange-
stellten und Arbeiter des bisherigen „Eigenbetriebes 
Klinikum Fürth“ unter Wahrung ihrer erworbenen ta-
riflichen und arbeitsvertraglichen Rechte. 

(2) Das Kommunalunternehmen tritt mit dem Inkrafttre-

§ 11 
Arbeitnehmer 

(1) Das Kommunalunternehmen übernimmt die Ange-
stellten und Arbeiter des bisherigen „Eigenbetriebes 
Klinikum Fürth“ unter Wahrung ihrer erworbenen ta-
riflichen und arbeitsvertraglichen Rechte. 

(2) Das Kommunalunternehmen tritt mit dem Inkrafttre-
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ten dieser Satzung dem Kommunalen Arbeitgeber-
verband Bayern (KAV Bayern) und der Zusatzver-
sorgungskasse der bayer. Gemeinden (ZVK) bei. Es 
wird bei ihm beschäftigte Bedienstete sowie künftig 
einzustellende Bedienstete entsprechend der Sat-
zung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bay-
ern behandeln und entsprechend der Satzung der 
ZVK versichern bzw. weiterversichern. 

 

ten dieser Satzung dem Kommunalen Arbeitgeber-
verband Bayern (KAV Bayern) und der Zusatzver-
sorgungskasse der bayer. Gemeinden (ZVK) bei. Es 
wird bei ihm beschäftigte Bedienstete sowie künftig 
einzustellende Bedienstete entsprechend der Sat-
zung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bay-
ern behandeln und entsprechend der Satzung der 
ZVK versichern bzw. weiterversichern. 

 
§ 12 

Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 
Rechnungslegung 

(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirt-
schaftlich unter Beachtung des in dieser Satzung be-
stimmten Zweckes zu führen. Im übrigen gelten die 
Vorschriften der Verordnung über Kommunalunter-
nehmen und der Verordnung über die Wirtschaftsfüh-
rung der kommunalen Krankenhäuser über Wirt-
schaftsführung, Vermögensverwaltung und Rech-
nungslegung sowie Art. 91 Abs. 1 BayGO. 

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den La-
gebericht innerhalb von sechs Monaten nach Ende 
des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durch-
führung der Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat 
zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Anga-
be des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresab-
schluss, der Lagebericht und der Bericht über die 
Abschlussprüfung sind der Stadt zuzuleiten. 

(3) Im Rahmen der Abschlussprüfung prüft der Ab-
schlussprüfer entsprechend Art. 107 Abs. 3 BayGO 
auch: 
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragsla-

ge sowie der Liquidität und Rentabilität, 

§ 12 
Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 

Rechnungslegung 
(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirt-

schaftlich unter Beachtung des in dieser Satzung be-
stimmten Zweckes zu führen. Im übrigen Übrigen 
gelten die Vorschriften der Verordnung über Kom-
munalunternehmen und der Verordnung über die 
Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser 
über Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und 
Rechnungslegung sowie Art. 91 Abs. 1 BayGO. 

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den La-
gebericht innerhalb von sechs Monaten nach Ende 
des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durch-
führung der Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat 
zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Anga-
be des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresab-
schluss, der Lagebericht und der Bericht über die 
Abschlussprüfung sind der Stadt zuzuleiten. 

(3) Im Rahmen der Abschlussprüfung prüft der Ab-
schlussprüfer entsprechend Art. 107 Abs. 3 BayGO 
auch: 
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragsla-

ge sowie der Liquidität und Rentabilität, 

 
 

Absatz 1: 
Redaktionelle Änderung. 
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- die verlustbringenden Geschäfte und die Ursa-
chen der Verluste, wenn diese Geschäfte und 
die Ursachen für die Vermögens- und Ertragsla-
ge von Bedeutung waren, 

- die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlust-
rechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. 

 

- die verlustbringenden Geschäfte und die Ursa-
chen der Verluste, wenn diese Geschäfte und 
die Ursachen für die Vermögens- und Ertragsla-
ge von Bedeutung waren, 

- die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlust-
rechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2001 in Kraft. 

 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2001 in Kraft. 
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